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Es war knapp… 
…vor dem Scheitern dieses Jahr. Selbst in der 
dri0en Verhandlungsrunde, die eigentlich – 
nach zwei Warnstreiks - die letzte sein sollte, 
gab es zunächst kein Angebot der Arbeitgeber 
– im Gegenteil: Die Arbeitgeberseite bestand 
weiterhin auf Kürzungen bei der betrieblichen 
Altersversorgung (VBL).  

Eine Fortsetzung der Verhandlungen führte 
letztendlich doch noch zu einer Einigung. Fol-
gendes Ergebnis konnte erzielt werden:  

• Lohnerhöhung rückwirkend zum 1. März 
2015 um 2,1%; 

• Lohnerhöhung zum 1. März 2016 um 
2,3%, mindestens jedoch um 75,- €; 

• Erhöhung der Ausbildungs- und Prak�-
kantenentgelte zum 1. März 2015 um 30 

Euro und zum 1. März 2016 um weitere 
30,- €; 

• Verlängerung der bisherigen Übernah-
meregelung für Auszubildende um wei-
tere zwei Jahre; 

• Und: Der Nachtarbeitszuschlag für Be-
schä�igte in Krankenhäusern wird auf 
20% erhöht! (s. Kasten) 

Außerdem gibt es keinen Eingriff in die 
Leistungen der VBL! 
Allerdings werden die Beiträge der BeschäEig-
ten zur VBL zum 01.07.2015 um 0,2%, zum 
01.07.2016 um 0,1% und zum 01.07.2017 
ebenfalls um 0,1% erhöht. 

Der Personalrat dankt allen BeschäEigten, die 
sich ak�v dafür eingesetzt haben, dass dieses 
Ergebnis erreicht werden konnte. 

Tarifrunde der Länder TV-L 2015  

Tarifrunde für Ärzt/innen in Uni-
kliniken 2015  
Bereits in der zweiten Verhandlungsrunde ha-
ben sich der Marburger Bund und die Tarifge-
meinschaE deutscher Länder (TdL) im April auf 
einen Tarifabschluss für bundesweit rund 
20.000 Ärz�nnen und Ärzte in 20 landeseige-
nen Universitätskliniken verständigt. 

Dies sind die wesentlichen Verhandlungs-
Ergebnisse: 

• Lohnerhöhung rückwirkend zum 1. April 
2015 um 2,2%, 

• Lohnerhöhung zum 1. April 2016 um 
2,2%, 

• Erhöhung des Zeitzuschlags für Arbeit an 
Samstagen von 10 auf 20 % , 

• Erhöhung des Urlaubsanspruchs auf ein-
heitlich 30 Arbeitstage pro Jahr. 

Zeitzuschlag für Nachtarbeit 
Jahrelang gab es bzgl. des Nachtarbeitszuschlags im TV-L eine Ungleichbehandlung zwischen 
den BeschäEigten in den Krankenhäusern und den übrigen BeschäEigten der Länder: diese 
bekommen bereits seit Jahren 20 % des Stundenlohns als Zuschlag für Nachtarbeit, während 
Krankenhaus-BeschäEigte bisher mit 1,28 € pro Stunde abgespeist wurden. Das bedeutet für 
die meisten Entgeltgruppen: deutlich weniger als die HälEe! 
Damit ist jetzt Schluss: Alle BeschäEigten in Krankenhäusern (nach TV-L) und damit auch hier 
in der UMG erhalten zukünEig mehr als doppelt so viel Zuschlag pro Stunde Nachtarbeit! 
Wieviel mehr es genau ist, richtet sich nach der jeweiligen Entgeltgruppe.  
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Personalversammlung 2015 

Am 24. März fand unter dem Mo0o „Arbeitszeit 
ist Lebenszeit“ die alljährliche Personalversamm-
lung des Personalrats sta0. 

Haup0hemen waren in diesem Jahr: „Dienstver-
einbarung Arbeitszeit“, Telearbeit, Tarifrunde TV-L 
2015, die wirtschaEliche Lage der UMG sowie die 
Umkleide-und Wegezeiten. 

Die „Dauerbrenner“ Arbeitszeit und Dienstplange-
staltung eröffneten den Reigen der UMG-internen 
Themen. Viele Anfragen drehen sich um diese The-

men. Es herrscht viel Unsicherheit darüber, welche 
Regelungen der Tarifvertrag und/oder das Arbeits-
zeitgesetz vorgeben und welche Dinge intern z.B. 
in Dienstvereinbarungen oder Handbüchern gere-
gelt sind. Auch manche FührungskraE hat diesbe-
züglich Nachholbedarf. Arbeitszeiten und die 
Grundzüge der Dienstplangestaltung sind klassi-
sche Mitbes�mmungstatbestände zwischen Ar-
beitgeber und Personalvertretung. Um die o.g. Un-
sicherheiten zu reduzieren, ist der Personalrat an 
die Dienststelle herangetreten und hat angeregt, 
eine „Rahmendienstvereinbarung Arbeitszeit“ 
abzuschließen. Diese wird nicht das „Allheilmi0el“ 
sein, aber eine solche Dienstvereinbarung wird 
sicher dazu beitragen können, durch klare Rege-
lungen das „heiße“ Thema Arbeitszeiten und 
Dienstpläne zu entschärfen. 

Ein weiteres Thema, der Personalversammlung 
war die sogenannte Telearbeit. Das Arbeiten am 
PC von zuhause aus, stößt bei vielen Mitarbeitern 
auf großes Interesse. Durch eine kleine schauspie-
lerische Einlage wurde ein Einblick in die Telearbeit 
mit all ihren Vor- und Nachteilen gegeben. Für Te-
learbeit gibt es bereits eine Dienstvereinbarung, 
die bisher aber nur im Zentralen Schreibdienst gilt. 
Dort wurde 2013 ein Pilotprojekt zur Telearbeit 
gestartet. Die Erfahrungen aus dem „Piloten“ sind 
überwiegend posi�v, sodass geplant wird, auch für 
andere Bereiche die Telearbeit einzuführen. Auf-
grund dessen steht der Personalrat auch bzgl. ei-

ner allgemeinen Dienstvereinbarung zur Telearbeit 
in intensiven Gesprächen mit der Dienststelle. 

Der gesamte Vorstand nahm ebenfalls an beiden 
Personalversammlungen teil. Die Vorstandsmit-
glieder informierten über die wirtschaEliche Situa-
�on der UMG und bedankten sich bei allen Be-
schäEigten für die Resolu�on für eine bessere Fi-
nanzierung der Uniklinika in Deutschland, welche 
auf der Personalversammlung im vergangenen 
Jahr verabschiedet wurde. Der angespannten fi-
nanziellen Lage der UMG werde man nicht mit ei-
ner harten Konsolidierung wie in 2007 entgegen-
wirken. Derzeit habe man einen konstanten Perso-
nalstand und versuche Sachkosten zu senken, 
bspw. durch EinkaufsgemeinschaEen und die neu 
gegründete Energie-GmbH, welche bereits einen 
siebenstelligen Betrag eingespart hat. Auch in Pro-
zessop�mierungen wird noch ein erhebliches Ein-
sparpoten�al gesehen, ebenso wie in der Senkung 
der Verweildauer der Pa�enten.  

Die Jugend– und Auszubildendenvertretung (JAV) 
nutzte ihren Redebeitrag , um erneut auf die unbe-
friedigende Situa�on bzgl. der Umkleide- und 
Wegezeiten der Auszubildenden hinzuweisen. 
Pünktliches Erscheinen auf Sta�on wird erwartet, 
Arbeitszeit ist der Weg dorthin derzeit jedoch 
nicht. Alle Aufforderungen an die Dienststelle, hier 
Abhilfe zu schaffen, – zuletzt mit einer Resolu�on 
der Auszubildendenversammlung vom Februar – 
blieben bisher jedoch ohne Ergebnis! Ihr lebhaEer 
Vortrag kam bei Allen gut an, mit Ausnahme derje-

nigen, an die sich der Appell richtete… 

Herr Erichsen, Leiter der GeschäEseinheit Pflege-
dienst, wiederholte darauSin seine bekannte Posi-
�on, dass doch alle damit zusammenhängenden 
Fragen längst geklärt seien. In seinem Verantwor-
tungsbereich würden überall genaue Minutenwer-
te für die Umkleide- und Wegezeiten berücksich-
�gt. 

Die Personalratsvorsitzende, Frau Bach-Reinert, 

Foto: privat 

Foto: privat 
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FahrgemeinschaEen sind toll! Die Umwelt wird 
geschont, im Auto lässt es sich mit den Kollegin-
nen und Kollegen auch mal quatschen und oben-
drein können auch noch Steuern gespart werden.  

Grundsätzlich können Mitglieder einer Fahrge-
meinschaE für jeden Tag, an dem sie zur Arbeit 
fahren, die EnUernungspauschale von 0,30 € pro 
Kilometer in ihrer Steuererklärung geltend ma-
chen (§9 Abs. 2 EStG). Auch Eheleute können eine 
FahrgemeinschaE bilden.  

Ein paar Dinge sind jedoch zu beachten: Das Fi-
nanzamt erkennt nur den kürzesten Weg von der 
eigenen Wohnung zur Arbeit an. Umwege werden 
nur in Ausnahmefällen anerkannt, wenn z.B. durch 
den längeren Weg erheblich Zeit eingespart wird. 
Beispielsweise kann die längere Strecke über die 
Autobahn zeitsparender sein, als der kürzere Weg, 
der durch das Stadtgebiet führt. Für jedes Mitglied 
der FahrgemeinschaE berechnet das Finanzamt 
lediglich den kürzesten, bzw. verkehrsgüns�gsten 
Weg. Die Umwege, welche durchs Abholen oder 
Nachhause bringen von MiUahrern entstehen, 
zählen nicht. 

FahrgemeinschaE Typ 1: 

Jeder fährt mal. Das ist fair gegenüber den Kolle-
gen und vorteilhaE bei der Steuererklärung. Denn 
als MiUahrer dürfen Sie nur maximal 4500 € Fahrt-

kosten im Jahr von der Steuer absetzen. Sind auch 
Sie ro�erend der Fahrer, 
können Sie die Pendler-
pauschale ohne Ein-
schränkung in Anspruch 
nehmen. 

FahrgemeinschaE Typ 2: 

Es fährt immer der glei-
che Kollege. Das ist häu-
fig der Fall, weil die MiUahrenden selbst kein Auto 
oder Führerschein besitzen, oder der Fahrer ohne-
hin den weitesten Weg hat und die Kollegen ein-
sammelt. In diesem Fall können die MiUahrenden 
den Fahrer über eine sogenannte „Mitnahme-
Vergütung“ entschädigen. Diese muss allerdings 
vom Fahrer selbst versteuert werden, was diese 
Variante der FahrgemeinschaE ein wenig kompli-
zierter macht. In diesem Fall kann der Fahrer wie-
derum  den erhöhten Benzinverbrauch oder den 
generellen Verschleiß von der Steuer absetzen. 
Das Berechnen dieser Mehrkosten ist nicht ganz 
leicht. Pauschal können zwei Cent pro MiUahrer 
und Kilometer für die einfache Strecke gerechnet 
werden. 

Wir wünschen unseren FahrgemeinschaEen viel 
Erfolg bei der Geltendmachung Ihrer EnUernungs-
pauschalen und natürlich gute Fahrt! 

Pendlerpauschale trotz Fahrgemeinscha� ? 

bestri0 dies, da die nach wie vor eingehenden Kla-
gen von PflegekräEen belegen, dass das Problem 
keinesfalls und schon gar nicht flächendeckend 
gelöst sei. Das Verhalten der Dienststelle in dieser 
Frage sei inakzeptabel! 

Als Referent zum Thema Tarifrunde TV-L konnte 
Detlef Ah�ng, ver.di-Landesleiter, gewonnen wer-
den. Er informierte ausführlich über den aktuellen 
Stand der Verhandlungen, die Notwendigkeit Ein-

schni0e bei der VBL abzuweh-
ren und forderte zur Teilnah-
me am zweiten Warnstreik 
auf. Einige KollegInnen folgten 
der Aufforderung. Alle Be-
schäEigten der UMG haben 
letztlich von deren Einsatz 
profi�ert, der zu dem bereits 
geschilderten Tarifergebnis 
geführt hat. 

(Fortsetzung von Seite 2) 

Foto: privat 

Bildquelle: www.hoZirchen.info 

Im Rahmen der Klimaschutztage Gö[ngen vom 
25.4.-30.4.2015 wurde die Mi?ahrgelegenheits-
pla@orm SIPP an Ständen in der West– und der 
Osthalle der UMG vorgestellt. Die MitarbeiterIn-
nen konnten sich dort über dieses Portal informie-
ren, einen Prototypen ausprobieren und Kri�k, so-
wie Verbesserungsvorschläge äußern – eine Gele-
genheit, die von vielen genutzt wurde. Der präsen-
�erte Prototyp und die Idee der MiUahrgelegen-
heit stoßen auf großes Interesse. Das Portal wird 
vom Lehrstuhl für WirtschaEsinforma�k der Uni 

Gö[ngen 
betreut. 
Weiterge-
hende In-
forma�on-
en finden 
Sie auf 
den Web-
Seiten der 
Uni unter-
www.uni-goe[ngen.de/de/500193.html. 

Smartes Intermodales Pendlerportal (SIPP) 

Foto: privat 
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Was ist eigentlich … eine Dienstvereinbarung? 

Während der Personalversammlung war viel vom 
Abschluss einer Dienstvereinbarung zum Thema 
Arbeitszeiten die Rede. Auch in den Tä�gkeitsbe-
richten und in mehreren Personalrats-Infos der 
vergangenen Jahre wurde über Dienstvereinba-
rungen berichtet, die der Personalrat mit der 
Dienststelle zu verschiedenen Themen geschlos-
sen hat und die auf unseren Web-Seiten zu finden 
sind. Aber was steckt eigentlich dahinter oder was 
ist denn der Sinn von Dienstvereinbarungen? 

Dienstvereinbarungen sind neben gesetzlichen 
und tarif- und arbeitsvertraglichen Regelungen ein 
weiteres Mi0el, um Rechte und Pflichten für Ar-

beitgeber und Arbeitnehmer verbindlich festzu-
schreiben. Sie erlauben es, zu bes�mmten The-
men Regelungen zu treffen. So gibt es in der UMG 
Dienstvereinbarungen bspw. zum Umgang mit 
Sucht, zur ParkraumbewirtschaEung, zum UMG-
Labor, zur privaten Nutzung von Internet und e-
Mail und einige mehr. (Vollständige Liste unter 
h0p://www.personalrat.med.uni-goe[ngen.de/
html/vereinbarungen.html). 

Rechtliche Basis für den Abschluss solcher Verein-
barungen ist § 78 des Niedersächsischen Personal-

(Fortsetzung auf Seite 5) 

Alle BeschäEigten der UMG haben auch in diesem 
Sommer wieder die Möglichkeit, sich an der Ge-
meinschaEsak�on “Mit dem Rad zur Arbeit“ zu 
beteiligen. 

Machen Sie mit! Und der Weg zur Arbeit wird zu 
Ihrem persönlichen Fitnessprogramm.  

• Die Ak�on läuE wieder vom 1. Juni bis 31. 
August; 

• Sie radeln von zu Hause zur Arbeit, auch Teil-
stücke, kombiniert mit Bus/Bahn zählen; 

• Schon wenn Sie an 20 Arbeitstagen „Mit 
dem Rad zur Arbeit“ fahren, können Sie 
a0rak�ve Preise gewinnen; 

• Sie können alleine radeln oder ein Team mit 
maximal vier KollegInnen bilden. 

Die Teilnahme ist ganz einfach: 

Sie können sich für die Ak�on online anmelden 

unter: www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de/niedersachsen 

Die Ak�onskalender können heruntergeladen und 
online geführt werden, wenn dies nicht möglich 
sein sollte, können sie auch beim Personalrat der 
UMG angefordert werden. Sie kreuzen die geradel-
ten Arbeitstage im Kalender an, der gleichzei�g 
der Teilnahmeschein für die Preisverlosung ist. 
Einsendeschluss ist der 11. September 2015 
Wich�g!!! Bi0e geben Sie, egal ob Sie die Ak�ons-
kalender online oder per Papier führen, Ihren Ar-
beitsplatz, Telefonnummer, wenn vorhanden Tele-
liE-Nr. in der UMG an, damit wir Sie rechtzei�g zur 
Preisverlosung erreichen können. 

Also: Auf den Sa0el, fer�g, los!  
Ansprechpartner im Personalrat 

Marika Küchler: marika.kuechler@med.uni-goe[ngen.de 

Chris�ane Schulz,, Mail: chr.schulz@med.uni-goe[ngen.de  

Telefon:66747, 4326 

Alle Jahre wieder „Mit dem Rad zur Arbeit“ 

Bildquelle: www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de  
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Nach 16 Jahren als Vertrauensfrau der schwerbe-
hinderten Menschen übergab Frau Gabriele Brück-
ner ihr Amt zum 01. Dezember an ihre Nachfolge-
rein Frau Susanne MacLarbie und geht nun in den 
wohlverdienten Ruhestand.  

Anlass für den Personalrat, sie an dieser Stelle zu 
verabschieden und ihre hervorragende Arbeit zu 
würdigen. 

Seit 36 Jahren war Frau Gabriele Brückner in der 
UMG beschäEigt. 

Im November 1998 wurde sie erstmals zur Ver-
trauensfrau der schwerbehinderten Menschen ge-
wählt und trat damit am 01. Dezember 1998 die 
Nachfolge von Herrn Seitz an. 

16 Jahre lang setzte sie sich von da an für die Rech-
te der schwerbehinderten Menschen ein, stand 
ihnen mit Rat und Tat zur Seite und ha0e immer 
ein „offenes Ohr“ für die Sorgen und Nöte der Be-
schäEigten. Mit großem fachlichem Wissen, einem 
enormen Erfahrungsschatz und auch mit viel Ge-
schick in der Verhandlungsführung erreichte sie 
viele Verbesserungen sowohl für einzelne Be-
schäEigte als auch für die Gesamtheit der schwer-
behinderten Menschen. Ob es um Parkplätze, Bar-
rierefreiheit oder geeignete Arbeitsplätze für 
schwerbehinderte Menschen ging, immer war Frau 

Brückner zur Stelle. Für die Einzelnen „erkämpEe“ 
sie Hilfsmi0el, geeignetes Mobiliar oder finanzielle 
Unterstützung vom Integra�onsamt oder von der 
Rentenversicherung. Sie unterstützte bei der Stel-
lung von Anträgen, begleitete in Gespräche und 
ergriff häufig auch selber die Ini�a�ve, um die 
Rechte der schwerbehinderten Menschen einzu-
fordern. 

Hier stand sie auch FührungskräEen mit Rat und 
Unterstützung zur Seite. 

Seit 2010 setzte sie sich mit großem Engagement 
für die Einführung des betrieblichen Eingliede-
rungsmanagements (BEM) ein und fungierte seit 
2011 als BEM-Verantwortliche in mehreren hun-
dert BEM-Fällen. Hier kamen ihr ihr großes Fach-
wissen und auch die gute Vernetzung innerhalb 
der UMG zugute, sodass meist gute Lösungen für 
die Mitarbeiter/innen gefunden werden konnten. 

Mit Hartnäckigkeit aber auch Humor und oEmals 
einem befreienden Lachen setzte sie eine Vielzahl 
von Maßnahmen um. 

Der Personalrat bedankt sich im Namen aller Be-
schäEigter bei Frau Brückner für ihren engagierten 
und unermüdlichen Einsatz und wünscht ihr alles 
Gute für den bald beginnenden („Un“-) Ruhestand. 

Alles Gute, Frau Brückner! 

vertretungsgesetzes (NPersVG). Insbesondere ist 
hier auch festgelegt, wann Dienstvereinbarungen 
nicht möglich sind: Denn Arbeitsentgelte und 
sonsEge Arbeitsbedingungen, die durch Tarifver-
trag geregelt sind oder übli-
cherweise geregelt werden, 
können nicht Gegenstand 
einer Dienstvereinbarung 
sein. (§ 78 Abs. 1 S. 2, 
NPersVG), wobei Arbeitsbe-
dingungen dann als „durch 
Tarifvertrag geregelt“ gel-
ten, wenn über sie ein Tarif-
vertrag abgeschlossen wor-
den ist und die Dienststelle 
in den Geltungsbereich des 
Tarifvertrags fällt. Diesem 
sog. Tarifvorbehalt unter-
liegt auch die UMG, in der der TV-L Anwendung 
findet. Es können also in einer Dienstvereinbarung 
bspw. keine Gehälter festgelegt werden. 

Dienstvereinbarungen sind Verträge, deren Rege-
lungen einklagbar sind. Sie können nach NPersVG  

(§78, Abs. 4, S. 1) mit einer Frist von vier Monaten 
gekündigt werden. Kürzere Kündigungsfristen kön-
nen jedoch vereinbart werden. Hat eine Dienstver-
einbarung eine feste Laufzeit oder wird gekündigt, 
kann unter bes�mmten Voraussetzungen die Wei-

tergeltung bis zum Ab-
schluss einer neuen Verein-
barung verabredet werden 
(§78, Abs. 4, S. 2, NPersVG). 

Dienststelle und Personal-
vertretung haben mit die-
sem Instrument die Möglich-
keit, Probleme, die alle oder 
Gruppen von BeschäEigten 
betreffen, kollek�v zu re-
geln.  

Alle Beteiligten können dann 
im KonflikUall auf die ge-

troffenen Regelungen in der Dienstvereinbarung 
verweisen. 

Dienstvereinbarungen sind also ein wertvolles Gut 
– auch wenn der Weg zu einer solchen Vereinba-
rung manchmal sehr steinig sein kann. 

(Fortsetzung von Seite 4) 

Bildquelle: mitarbeitervertretung.kirche-hameln-pyrmont.de  
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So erreichen Sie den Personalrat: 
Sprechzeiten im Personalratsbüro: 
Montag von 8.00 - 13.00 Uhr 
Dienstag von 13.00 - 15.00 Uhr 
Mi0woch von 8.00 - 15.00 
Donnerstag von 8.00 - 15.00 
Freitag von 8.00 - 12.00 Uhr 
Außerhalb dieser Zeiten sind wir selbstverständlich 
nach Vereinbarung für Sie da. 
Telefonisch: 39-66747 oder 39-12725 
Fax:  39-12620 

Email:  personalrat@med.uni-goe[ngen.de 
Im Internet:  www.personalrat.med.uni-goe[ngen.de.  
 
Externe Sprechstunden: die nächsten Termine: 
VER-Gebäude: 3.6.15, 1.7.15, 5.8.15, 9-11 Uhr,  
Raum 1G4 429 
ZOP: 11.6.15, 9.7.15, 13.8.15, 14:30-16:30, Raum 01C1 330 
UBFT: 18.6.15, 16.7.15, 20.8.15, 13-15 Uhr, Raum 2C2 418 
Mikrobiologie, Kreuzbergring: 57: 4.6.15, 2.7.15, 6.8.15,  
14-16 Uhr, Raum Büro D.Hunt 
Der Besuch des Personalrats ist Arbeitszeit. 

Herausgeber: Personalrat der Universitätsmedizin der Georg-August-Universität Göttingen. 

Tel: 0551 / 39-66747, Fax.: 0551 / 39-12620, E-Mail: personalrat@med.uni-goettingen.de 

Neue Suchtbeau�ragte 
Zum 01. April 2015 hat Frau Ilona Carl die Nachfol-
ge von Herrn Edwin Schuller in der Suchtbera-
tung /SuchtprävenEon angetreten hat. Wir wün-
schen ihr für Ihre Aufgabe alles Gute und ein 
„glückliches Händchen“. 

Die SuchtbeauEragte ist zu erreichen: 
Am Vogelsang 3, OG Raum 114,  
Tel. 9763, 
eMail: ilona.carl@med.uni-goePngen.de  
——————————————————————————————————————————————–——————————————————–—–— 

KooperaEon zwischen UMG und Bürger-
Spital Einbeck 
Presseberichten zufolge wurde eine Koopera�ons-

vereinbarung zwischen 
UMG und dem Einbecker 
BürgerSpital unterzeich-
net mit dem Ziel, die Zu-
sammenarbeit der beiden 
Kliniken im Interesse der 
Pa�enten zu verstärken. 

————————————————————————————————————–————-———————————————–——————————— 

Krankenhaus Hann. Münden insolvent 
Damit ist die ZukunE dieses Krankenhauses unge-
wiss. Die UMG hat Interesse an diesem Kranken-
haus bekundet und Vorschläge zum Erhalt des 
Hauses und für eine Koopera�on gemacht. Ob und 
in welcher Form sich dies verwirklichen lässt, ist 

noch unklar. Die BeschäEigten dort kämpfen für 
den Erhalt ihres Krankenhauses – und das mög-
lichst in öffentlicher TrägerschaE. 
Wir wünschen ihnen viel Erfolg dabei. 

Job-Ticket teurer 
Wer Nutzer eines Job-Tickets ist, hat es auf der 
letzten Gehaltsabrechnung festgestellt: die Gö[n-
ger Verkehrsbetriebe haben den Preis für das Job-
Ticket um 2 € pro Monat erhöht. Der unangekün-
digte Einzug vom Gehalt mag befremden, ist aber 
vertraglich erlaubt. Und auch mit dem erhöhten 
Preis bleibt das Job-Ticket eine a0rak�ve Alterna-
�ve zum PKW! 
—————————————————————————————————————————————————————————————–—————— 

Angebote der Universität für ihre Mitar-
beiter/innen 
1. Konzert des GSO  

Am Montag 6. Juli 2015, 19:30 Uhr treten in der 
Stadthalle Gö[ngen Absolvent/innen der Hoch-
schule für Musik, Theater und Medien Hannover 
als Solisten unter dem Mo0o „Stars von morgen“ 
zusammen mit dem Gö[nger Symphonie-
Orchester auf. Es werden Werke von Lars-Erik 
Larsson, Maurice Ravel und Pjotr Iljitsch 
Tschaikowsky gespielt. Der Eintri0 beträgt für Be-
schäEigte der Universität und der UMG nur 5€. 
2. Sonntagsspaziergänge mit Programm 
bietet die Universität jeden Sonntag zwischen 10 
und 16 Uhr an. 
www.uni-goe[ngen.de/Sonntagsspaziergaenge 
Näheres zu den weiteren Angeboten der Universi-
tät finden Sie im newsle0er der Präsiden�n unter 
www.uni-goe[ngen.de/newsle0er-praesiden�n. 
—————————————————————————————————————————————————————————————–—————— 

Neue Rufnummer!! 
Seit Montag dem 1. Juni sind alle Rufnummern des 
sogenannten 6-Blocks im Universitätsnetz geän-
dert: Allen Nummern, die mit einer 6 beginnen ist,  
eine weitere 6 voran gestellt worden. Grund dafür 
ist die notwendige Erweiterung des Rufnummern-
kon�ngents, das an seine Grenze gestoßen ist. Mit 
den jetzt fünfstelligen Nummern wird diese Gren-
ze weiter hinaus geschoben. Auch das Personal-
ratsbüro ist davon betroffen. Das Sekretariat ist 
kün�ig unter der Nummer 39-66747 zu erreichen.  

… und was sonst noch wichEg ist ... 

Bildquelle: www.einbeck-city.de  

Bildquelle: www.awogsd.de  


